
Beglau~igte Abschrift 

Landgericht München I 

Az..:. 7 O 20429/14 

ln dem Rechtsstreit 

- Klägerin - 

ProzessbeyoUmächtigte: 
Rechtsanwalte Waldorf Frommer, Beethovenstraße 12, 80336 München, Gz.: - 

gegen 

40589 Düsseldorf 
- Beklagte - 

wegen Urheberrechtsverletzung 

erlässt das Landgericht München I - 7. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht- als 

Einzelrichter am 20 11.2014 folgenden 

Beschluss 
Der Antrag auf Gewàhrung von Prozesskostenhilfe wird zurückgewiesen. , 

Gründe: 
Die Klågerin macht Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche wegen einer Bildnut 

zung geltend. 

li , Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe war zurückzuweisen, denn die beab 

sichtigte Rechtsverfolgung' bietet keine Aussicht auf Erfolg. Dass der Beklagten ein Nut 

zungsrecht an dem Bild zugestanden håtte, wird nicht konkret erläutert. Die Beklagte hat 

zudem ihre Pflicht verletzt, vor Verwendung der streitgegenständlichen Fotografie die urhe 

berrechtliche Rechtslage zu überprüfen, so dass auch der geltend gemacht~ Schadenser- 
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satzanspruch besteht. Das Verschulden. derjeruqen, die sie zur Erfullung dieser Pflicht ein 

gesetzt hat, hat sie sich zurechnen zu lassen. Aus den Ausführungen in den Schreiben 

vom 12.03.2012 und 17.11.2014 ergibt sich nicht, dass die Beklagte bzw. die tuertrut von 

ihr betrauten Personen dieser Pflicht in hinreichendem Maße nachgekommen wäre. , ) 

Rechtsbehelfs~elehrung: 

Gegen die Entscheidung kann sofortige Beschwerde (rm Folgenden· Beschwerde) eingelegt werden 

Die Beschwerde rst nur zulassiq, wenn der Streitwert der Hauptsache 600 Euro uberstergt 

Dre Beschwerde ist brnnen einer Notfrist von einem Monat ber dem 

Landgericht Munchen I 
, Pnelrnayerstraße 7 
80335 Munchen 

oder ber dem 

Oberlandesgericht Munchen 
Prielmayerstr. 5 
80335 München 

einzulegen 

Dre Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spatestens mrt dem Ablauf von funf Monaten nach der 
Verkundung der Entscheidung. 

Die Beschwerde rst'sohnñhch einzulegen oder durch Erklarung zu Protokoll der Geschaftsstelle eines der ge 
nannten Gerichte Sre kann auch vor der Geschåftsstelle Jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklart werden; die 
Frist rst Jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzemq bei ernem der oben genannten Gerichte eingeht. 
Eme anwalthche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben 

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen, Entscheidung sowie dre Erklarung enthal- 
ten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde. - 

/ 

gez. 

- Richter am Landgericht 

'! 
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Für die R1chtîgke1t der Abschrift 
München, 24.11.2014 

JA hg 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
- ohne Unterschrift gult1g 


